
Studienordnung 

für den Studiengang Zahnmedizin  
an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

vom 21. Oktober 2002 

Aufgrund von § 2 Abs. 1 und § 9 Abs.1 des Landeshochschulgesetzes vom 09. Februar 
1994 (GVOBl. M-V S. 293) und auf der Grundlage der Approbationsordnung für Zahnärzte 
(ZAppO) vom 26.01.1955 (BGBl. I 1987 S. 1593) in der Fassung der Vierten Verordnung 
zur Änderung der Approbationsordnung für Zahnärzte vom 10.11.1999 (BGBl. I S. 2175) 
erlässt der Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald mit Zustimmung des Senats die folgende Studienordnung für den Studiengang 
Zahnmedizin als Satzung: 
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Allgemeiner Teil 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage der Approbationsordnung für Zahnärzte 
vom 26.01.1955 in der Fassung der Vierten Verordnung zur Änderung der Approbations-
ordnung für Zahnärzte vom 10.11.1999 (BGBl. I S. 2175), das vorklinische und klinische 
Studium im Studiengang Zahnmedizin an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 
insbesondere Inhalt, Aufbau und Schwerpunkte des Studiums.  

§ 2 
Studienaufnahme 

(1) Die Zulassung zum Studium der Zahnmedizin erfolgt über die Zentralstelle zur Vergabe 
von Studienplätzen in Dortmund (ZVS) auf der Grundlage des Staatsvertrages über die 
Vergabe von Studienplätzen und der Vergabe VO in ihren jeweils geltenden Fassungen 
bzw. über die Universität. Die Voraussetzungen für die Immatrikulation nach der Immatri-
kulationsordnung der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald bleiben unberührt. 

(2) Das Studium im Studiengang Zahnmedizin kann nur im Wintersemester aufgenommen 
werden. Die Lehrveranstaltungen werden grundsätzlich im Jahresrhythmus (Studienjahr) 
angeboten. 

(3) Für den klinischen Studienabschnitt ist eine Einschreibung im Winter- und Sommerse-
mester möglich. Die Immatrikulation in ein höheres Fachsemester ist nur zulässig, soweit 
Studienplätze der Zahnmedizin an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald nicht be-
setzt sind und wenn die fachlichen Anforderungen für das Semester erfüllt sind, für das die 
Immatrikulation erfolgen soll. 

§ 3 
Studienziel 

(1) Die Ausbildung zum Zahnarzt1 wird auf wissenschaftlicher Grundlage und praxis- und 
patientenbezogen durchgeführt. Sie hat zum Ziel, 

- die grundlegenden zahnmedizinischen, medizinischen, fächerübergreifenden und 
methodischen Kenntnisse, 

- die praktischen Fertigkeiten und psychischen Fähigkeiten, 
- die geistigen und ethischen Grundlagen der Zahnmedizin und 
- eine dem Einzelnen und der Allgemeinheit verpflichtete ärztliche Einstellung 

zu vermitteln, um dazu zu befähigen, in Prävention, Diagnostik, Therapie und Rehabilitati-
on von Gesundheitsstörungen unter Berücksichtigung der psychischen und sozialen Lage 
der Patienten und der Entwicklung der Wissenschaft, Umwelt und Gesellschaft eigenver-
antwortlich und selbstständig zu handeln. Die Ausbildung soll ferner zur Weiterbildung be-
fähigen und die Bereitschaft zur ständigen Fortbildung und zur Zusammenarbeit mit ande-
ren Ärzten/Zahnärzten und mit Angehörigen anderer Berufe des Gesundheitswesens för-
dern.  

(2) Die Medizinische Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald vermittelt mit 
dem Schwerpunkt Community Medicine / Dentistry Fähigkeiten und Kenntnisse, die den 
Zahnarzt zu einer an den Bedürfnissen der regionalen Bevölkerung orientierten Hand-
lungsweise in Prävention, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation befähigen. Besondere 
                                                                 
1 Personenbezeichnungen in männlicher Form gelten für Frauen in weiblicher Form 



Bedeutung soll dabei die interdisziplinäre Vernetzung mit allen Fachdisziplinen der Medi-
zin und Einrichtungen des Gesundheitswesens haben. Der Student soll zu einer fächer-
übergreifenden und problemorientierten ärztlichen Vorgehensweise befähigt werden. 

§ 4 
Studienabschluss, Dauer und Gliederung des Studiums 

(1) Das Studium der Zahnmedizin wird mit der zahnärztlichen Prüfung abgeschlossen. 

(2) Die Zeit, in der in der Regel das Studium mit der zahnärztlichen Prüfung abgeschlos-
sen werden kann (Regelstudienzeit), beträgt gemäß § 2 Abs. 2 der ZAppO einschließlich 
der Prüfungszeit zehn Semester und sechs Monate. 

(3) Die zahnärztliche Ausbildung umfasst: 

1. ein Studium der Zahnheilkunde von zehn Semestern an einer wissenschaftlichen 
Hochschule, das sich aus einem vorklinischen und einem klinischen Teil von je fünf 
Semestern zusammensetzt;  

2. folgende staatliche Prüfungen: 
a) die naturwissenschaftliche Vorprüfung, 
b) die zahnärztliche Vorprüfung 
c) die zahnärztliche Prüfung. 

(4) Das Studium gliedert sich in: 

1. das vorklinische Studium von 2,5 Jahren (5 Semester) mit einem Höchstumfang der 
erforderlichen Lehrveranstaltungen von 156 SWS,  

2. das klinische Studium von 2,5 Jahren (5 Semester) mit einem Höchstumfang der er-
forderlichen Lehrveranstaltungen von 189 SWS und  

3. die Prüfungszeit von 6 Monaten. 

§ 5 
Prüfungen 

(1) Als Prüfungen gemäß ZAppO (§ 2 Abs. 2) sind abzulegen: 

1. die naturwissenschaftliche Vorprüfung nach dem vorklinischen Studium von mindes-
tens zwei Semestern, 

2. die zahnärztliche Vorprüfung nach dem Studium der Zahnmedizin von mindestens 
fünf Semestern und nach Bestehen der naturwissenschaftlichen Vorprüfung,  

3. die zahnärztliche Prüfung nach einem Studium von mindesten fünf klinischen 
Semestern nach vollständigem Bestehen der zahnärztlichen Vorprüfung. 

(2) Die Prüfungen werden vor einer staatlichen Prüfungskommission (Prüfungsausschuss) 
gemäß ZAppO § 4, Abs. 1 abgelegt. Das Landesprüfungsamt bestellt die Prüfungskom-
mission (Landesprüfungsamt für Heilberufe Mecklenburg-Vorpommern, Am Reifergraben 
4, 18055 Rostock). 

(3) Das Landesprüfungsamt bzw. der Prüfungsausschuss sind insbesondere zuständig für:  

- Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungen, 
- Abnahme und Organisation der Prüfungen, 
- Anrechnung von Studienleistungen aus anderen Fächern. 



(4) Die Einzelheiten der zu absolvierenden Prüfungen, insbesondere Anmeldung zur Prü-
fung, Ablauf und Inhalt der Prüfungen sowie die Prüfungstermine ergeben sich aus dem 
zweiten Abschnitt der ZAppO. 

§ 6 
Veranstaltungsarten 

Die Studieninhalte werden in Vorlesungen, praktischen Demonstrationen, Seminaren, 
praktischen Übungen und Kursen sowie Assistenz, Hospitationen und Teilnahme an Be-
suchs- und Präventionsprogrammen im Rahmen von Community Medicine / Dentistry 
vermittelt. 

1. Vorlesungen vermitteln in systematischer Darstellung das fachspezifische Grundla-
genwissen eines Stoffgebietes und dienen der theoretischen Vorbereitung oder der 
Begleitung der praktischen Übungen und Kurse. 

2. Seminare sind Lehrveranstaltungen mit einem kleineren Teilnehmerkreis, in denen 
die Studierenden den Lehrstoff vertiefend und anwendungsbezogen je nach Gebiet 
unter Einschluss von Patientenvorstellungen erörtern. 

3. Praktische Übungen und Kurse dienen in kleinen Gruppen der Vertiefung der Lehrin-
halte der theoretischen Lehrveranstaltungen und dem Erwerb grundlegender metho-
discher Fertigkeiten und Kenntnisse durch praktische Anwendung. 

4. Assistenz, Hospitationen und Teilnahme an Besuchs- und Präventionsprogrammen 
dienen der Berufsfelderkundung, dem frühzeitigen Patientenkontakt und der 
Beschäftigung mit kommunalen Aufgaben der Prävention und Versorgung im 
Rahmen der Community Medicine / Dentistry.  

§ 7 
Ordnungsgemäßes Studium 

(1) Ein ordnungsgemäßes Studium setzt voraus: 

a) im vorklinischen Studienabschnitt 
- die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den Pflichtveranstaltungen ge-

mäß § 15 Abs. 1 und 2, 

b) im klinischen Studienabschnitt  
- die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den Pflichtveranstaltungen ge-

mäß § 17 Abs. 1 und 2  

(2) Unbeschadet der Freiheit des Studenten, den zeitlichen und organisatorischen Ablauf 
seines Studiums selbst verantwortlich zu planen, wird der Studienablauf gemäß Studien-
plan als zweckmäßig empfohlen.  

(3) Der Besuch von Pflichtveranstaltungen gemäß § 15 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 wird durch 
vom Studenten selbst vorzunehmende Eintragungen im Studienbuch nachgewiesen. Die 
regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den Pflichtveranstaltungen gemäß § 15 Abs. 2 
und § 17 Abs. 2 wird durch Bescheinigungen gemäß Anlage ZAppO nachgewiesen. 

(4) Regelmäßige Teilnahme an einer Pflichtveranstaltung liegt vor, wenn der Student nicht 
mehr als 15 Prozent der Veranstaltung ferngeblieben ist. Wird dieser Wert überschritten, 
können in den Ordnungen für die Pflichtveranstaltungen, sofern Art und Umfang der 
Pflichtveranstaltung das zulassen, Möglichkeiten zur Kompensation des Versäumten an-
geboten werden. Im Falle der erfolgreichen Kompensation braucht die Pflichtveranstaltung 
nicht wiederholt zu werden. 



(5) Erfolgreiche Teilnahme an einer Pflichtveranstaltung gemäß § 15 Abs. 2 und § 17  
Abs. 2 wird aufgrund regelmäßiger Teilnahme und einer mit "bestanden" bewerteten Ab-
schlussleistung gemäß § 8 bescheinigt. 

(6) Die Teilnahme an Pflichtveranstaltungen erfordert grundsätzlich die persönliche An-
meldung im Studiendekanat Medizin zu Beginn des vorklinischen und des klinischen Ab-
schnitts. Wenn der Student nach dem empfohlenen Studienplan studiert und keine schrift-
liche Abmeldung durch den Studenten für eine Veranstaltung erfolgt ist, wird er durch das 
Studiendekanat Medizin für alle im entsprechenden Semester nach dem Studienplan zu 
belegenden Veranstaltungen angemeldet. Liegt eine Abmeldung oder Abweichung vom 
Studienplan vor, ist eine persönliche oder schriftliche Anmeldung für die Veranstaltung 
erforderlich, die außerhalb des empfohlenen Studienplans liegt oder für die eine Abmel-
dung erfolgt ist.  

§ 8 
Abschlussleistung (§ 7 Abs. 5) 

(1) Die Abschlussleistung kann sich aus einzelnen Leistungskontrollen (Teilleistungen) 
zusammensetzen. Teilleistungen können als schriftliche Klausuren (auch multiple choice), 
Testate für mündliche, schriftliche und praktische Leistungen sowie als Kombination vor-
stehender Möglichkeiten am Ende oder im Rahmen der Veranstaltung gefordert werden. 
In geeigneten Veranstaltungen ist stattdessen eine lehrveranstaltungsbegleitende fortlau-
fende Bewertung der Leistungen eines Studierenden ohne einzelne Leistungskontrolle 
über den gesamten Zeitraum einer Veranstaltung möglich (veranstaltungsbegleitende Be-
wertung). Die Art der Prüfungsleistung, die Anforderungen und die Termine für die gefor-
derten Teilleistungen und Leistungskontrollen sowie für eine Abschlussleistung werden zu 
Beginn des Semesters in der Praktikums- oder Kursordnung des jeweiligen Faches be-
kannt gegeben.  

(2) Sind mehrere Teilleistungen gefordert, ist die Abschlussleistung bestanden, wenn alle 
Teilleistungen erfüllt sind und/oder die veranstaltungsbegleitende Bewertung bestanden 
wurde. Eine schriftliche Klausur ist bestanden, wenn 60 Prozent der Maximalpunktzahl 
erreicht wurden.  

(3) Die unentschuldigte Säumnis einer Leistungskontrolle ohne Nachweis eines wichtigen 
Grundes hat deren Bewertung mit "ungenügend" zur Folge. Als Nachweis für entschuldig-
te Säumnis im Falle einer Krankheit kann die Vorlage eines ärztlichen, bei wiederholter 
Erkrankung die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Über das Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes, außer Krankheit, entscheidet der zuständige Hochschulleh-
rer. 

(4) Wurde eine erforderliche Abschlussleistung nicht erbracht, so können im Rahmen der 
nicht erfolgreich absolvierten Pflichtveranstaltung zwei weitere Versuche unternommen 
werden. Dabei ist der erste Wiederholungstermin so zu bestimmen, dass dem Studieren-
den ein rechtzeitiges Nachreichen der erforderlichen Nachweise zum nächsten Prüfungs-
termin der naturwissenschaftlichen Vorprüfung, der zahnärztlichen Vorprüfung oder der 
zahnärztlichen Prüfung möglich ist. Wurde eine veranstaltungsbegleitende (§ 8 Abs. 1 
Satz 3) Bewertung nicht bestanden, so wird eine Abschlussklausur oder eine mündliche 
Leistungskontrolle als erste Wiederholung angeboten. Art, Umfang und Termine der Wie-
derholung werden in der jeweiligen Praktikums- bzw. Kursordnung zu Beginn des Semes-
ters bekannt gegeben. Sofern Art und Umfang der Lehrveranstaltung es zulassen, können 
Teilwiederholungen vorgesehen werden. 



(5) Die erforderliche Abschlussleistung einschließlich der möglichen Wiederholungen 
muss innerhalb von 18 Monaten nach Beginn der Pflichtveranstaltung absolviert werden. 
Bei mehrsemestrigen Pflichtveranstaltungen verlängert sich diese Frist um 6 Monate für 
jedes weitere Semester. Wird die Abschlussleistung in der entsprechenden Frist nicht be-
standen, gilt eine Pflichtveranstaltung als nicht erfolgreich absolviert. 

(6) Für den Fall, dass die Abschlussleistung auch nach der zweiten Wiederholung nicht 
bestanden werden konnte, kann die gesamte Pflichtveranstaltung einmal wiederholt wer-
den. Ist die Abschlussleistung auch dann nicht bestanden, ist eine weitere Wiederholung 
der Pflichtveranstaltung nicht möglich. 

§ 9 
Zugangsvoraussetzungen für einzelne Lehrveranstaltungen 

(1) Zu den Pflichtveranstaltungen nach § 15 Abs. 2 und § 17 Abs. 2 sind nur an der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald immatrikulierte Studenten des Studienganges Zahn-
medizin zugangsberechtigt. Gasthörer und Zweithörer sind nicht zugangsberechtigt. 

(2) Ein Student gemäß Absatz 1 ist nur dann zu einer Pflichtveranstaltung gemäß § 15 
Abs. 2 und § 17 Abs. 2 zugangsberechtigt, wenn die folgenden fachlichen Zugangsvor-
aussetzungen erfüllt sind: 

a) Vorhandensein der durch Vorlesungen oder andere Lehrveranstaltungen gemäß  
§ 15 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 erworbenen erforderlichen Grundkenntnisse für das je-
weilige Fachgebiet. Die Erfüllung dieser Voraussetzung kann vor der Veranstaltung 
geprüft werden. 
b) Vorlage bereits erworbener Bescheinigungen nach § 7 Abs. 3 Satz 2, die nach 
dem Studienplan bzw. Praktikums-/Kursordnung Voraussetzung für die Teilnahme an 
der Pflichtveranstaltung sind. 

(3) Zur ordnungsgemäßen Durchführung des Studiums können an den Pflichtveranstal-
tungen gemäß § 17 Abs. 2 im klinischen Studienabschnitt nur Studierende teilnehmen, die 
die zahnärztliche Vorprüfung bestanden haben. 

(4) Teilleistungen, die bereits an anderen Universitäten oder einer anderen Fakultät der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität erbracht wurden, werden grundsätzlich nicht anerkannt. 

§ 10 
Zulassungsbeschränkungen für einzelne Lehrveranstaltungen 

(1) Die Zulassung zu praktischen Übungen, Kursen und Seminaren kann wegen der zur 
Verfügung stehenden Arbeitsplätze beschränkt werden. 

(2) Die Auswahl unter den Studierenden, die sich rechtzeitig bis zum festgesetzten Termin 
gemeldet haben und die nach der Studienordnung die erforderlichen Vorraussetzungen für 
die Teilnahme erfüllen, richtet sich nach folgender Rangfolge:  

1. Rang:  Der Studierende ist in dem Fachsemester eingeschrieben, in dem die Veran-
staltung nach dem Studienplan vorgesehen ist oder er ist Wiederholer und 
nimmt den für ihn/ erstmöglichen Wiederholungstermin wahr oder er studiert 
gemäß § 61 Abs. 4 ZAppO. Betreffend den Phantomkurs der Zahnerhal-
tungskunde können die ersten 15 Plätze (maximal) leistungsbezogen nach 
den Zensuren in der zahnärztlichen und der naturwissenschaftlichen Vorprü-
fung vergeben werden.  



2. Rang:  Der Studierende ist ein Fachsemester höher eingeschrieben oder er ist Wie-
derholer und nimmt einen der erstmöglichen folgenden Wiederholungstermi-
ne wahr. 

3. Rang:  Der Studierende ist zwei Fachsemester höher eingeschrieben. 
4. Rang:  Weitere Bewerber, welche die Voraussetzungen gemäß § 9 erfüllen. 

Bei gleichem Rang entscheidet das Los. Zeitpunkt und Procedere des Losverfahrens 
werden in den einzelnen Kurs- und Praktikumsordnungen festgelegt. Wer einmal wegen 
eines Losverfahrens an einer Veranstaltung nicht teilnehmen konnte, sollte nicht mehr 
durch ein weiteres Losverfahren betroffen sein bzw. an weiteren Losverfahren nicht 
mehr teilnehmen müssen (siehe § 10 (4)).  

(3) Die Zahl der Fachsemester im Sinne des Abs. 2 bestimmt sich nach dem Semester, zu 
dem der Studierende einen Studienplatz im Studiengang Zahnmedizin an der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald erhalten hat. Bei Feststellung des Ranges wird eine 
Beurlaubung nur berücksichtigt, wenn sie gemäß § 20 Abs. 1 Ziffer 1 bis 6 Immatrikulati-
onsordnung der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (ImmO) vom 25.07.1996 ge-
nehmigt wurde.  

(4) Der Studiendekan entscheidet auf schriftlichen Antrag zur Vermeidung von Härtefällen 
über Abweichungen von der Rangfolge. 

(5) Der Studierende hat zu Beginn der Pflichtveranstaltung nach § 15 Abs. 2 und § 17  
Abs. 2 persönlich seinen Arbeitsplatz einzunehmen. Ein Arbeitsplatz, der zum ersten Ter-
min der Veranstaltung von dem betreffenden Studenten ohne Angabe wichtiger Gründe 
nicht eingenommen worden ist, gilt als nicht besetzt und kann einem anderen Bewerber 
zugeteilt werden; als Nachweis im Falle einer Krankheit kann die Vorlage eines ärztlichen, 
bei wiederholter Erkrankung die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. 

§ 11 
Ordnungsregeln 

(1) Versucht ein Studierender bei der Erbringung eines Leistungsnachweises, das Ergeb-
nis seiner Leistungen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, so wird die Leistung mit “ungenügend” bewertet. Stimmen die Leistungen 
zweier Studierender in einer Weise überein, die die Annahme des Vorliegens eines Täu-
schungsversuchs begründet, so können beide Arbeiten mit “ungenügend" bewertet wer-
den. 

(2) Ein Studierender, der den ordnungsgemäßen Ablauf einer Leistungskontrolle stört, 
kann von der Aufsichtsperson von der Leistungskontrolle ausgeschlossen werden. In die-
sem Falle gilt diese Leistungskontrolle als mit “ungenügend” bewertet. 

(3) Die Entscheidungen gemäß Abs. 1 und 2 trifft der Veranstaltungsleiter nach Anhörung 
des Betroffenen. 

§ 12 
Bescheinigungen 

(1) Arbeiten, die als Grundlage zur Erteilung einer Bescheinigung dienen, verwahrt der 
Leiter der Veranstaltung bis zum Ende des übernächsten Semesters auf. Dasselbe gilt für 
nicht abgeholte Bescheinigungen. 



(2) Einsichtnahme in eigene Arbeiten, die Zugangsvoraussetzung für die Pflichtveranstal-
tungen oder Grundlage für die Erteilung einer Bescheinigung sind, wird Studierenden auf 
Antrag in angemessener Frist gewährt.  

§ 13 
Studienberatung 

(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Beratungsstelle der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald während der angegebenen Sprechzeiten. 

(2) Die fachspezifische Studienberatung im Studiengang Zahnmedizin erfolgt durch die 
Mitarbeiter des Studiendekanates Medizin und durch den Studiendekan in deren Sprech-
stunden. Den Studierenden wird die Inanspruchnahme einer Studienberatung empfohlen. 
Dies gilt insbesondere für Studienanfänger und bei Wechsel des Studienortes oder des 
Studienfaches. 

Vorklinisches Studium 

§ 14 
Studiengegenstand 

(1) Im Studium wird als Voraussetzung für die naturwissenschaftliche Vorprüfung eine auf 
wissenschaftlichen Kriterien basierende Ausbildung in folgenden Stoffgebieten vermittelt: 

- Physik  
- Chemie  
- Biologie (Zoologie) 

(2) Zusätzlich finden Veranstaltungen zu Grundlagen der Community Medicine / Dentistry 
in Verbindung mit klinischen Disziplinen statt. 

(3) Bis zur zahnärztlichen Vorprüfung wird die Ausbildung in folgenden Stoffgebieten ver-
mittelt: 

- Anatomie 
- Biochemie 
- Dentale Technologie und Werkstoffkunde 
- Funktionslehre 
- Medizinische Psychologie  
- Medizinische Terminologie 
- Physiologie 
- Zahnärztliche Prävention  
- Zahnersatzkunde  
- Zahnmedizinische Propädeutik 

§ 15 
Pflichtveranstaltungen 

(1) Folgende Lehrveranstaltungen, die nicht gemäß § 19 und § 26 ZAppO bescheinigt 
werden, sind im vorklinischen Studium zu absolvieren 
(K = Kurse, V = Vorlesung, P = praktische Übungen, S = Seminar, SWS = Semesterwo-
chenstunden) 
 

- Anatomie I V 3 SWS 
- Anatomie II / III V 4 SWS  



- Biochemie V 10 SWS  
- Biologie V 2 SWS 
- Chemie  V 4 SWS 
- Embryologie V 2 SWS 
- Histologie  V 4 SWS 
- Physik V 4 SWS 
- Physiologie V 10 SWS  
- Werkstoffkunde I V 2 SWS 
- Werkstoffkunde II V 2 SWS 
- Zahnärztliche Propädeutik I (kursbegleitend zum Kurs der 

technischen Propädeutik) 
V 2 SWS 

- Zahnärztliche Propädeutik II (kursbegleitend zum Phantom-
kurs II) 

V 2 SWS 

- Chemieseminar S 1 SWS 
- Physikseminar S 1 SWS 
- Physiologieseminar S 1 SWS 
- Biochemieseminar S 1 SWS  
- Biologie P 2 SWS  

Bezugnehmend auf § 15 (2) werden zusätzlich Veranstaltungen zu Themen und Grundla-
gen der Community Medicine / Dentistry mit einer Höchstgrenze von insgesamt 12 SWS 
angeboten. Es handelt sich um: 
 

- Community Medicine / Dentistry V   
- Präventive Zahnheilkunde V   
- Assistenz bei Kontrolluntersuchungen und Gruppenprophyla-

xeprogrammen in Schulen und Kindergärten 
P   

- Assistenz in Praxen und klinischen Kursen P   
- Präventive Zahnheilkunde P   
- „Der frühe Patientenkontakt I und II (POL-Seminar mit Besuchsprogramm) 

(2) Folgende Lehrveranstaltungen, für die eine Bescheinigung nach § 19 und 26 ge 
mäß ZAppO ausgestellt wird, sind im vorklinischen Studium zu absolvieren: 
 

- Kurs der makroskopischen Anatomie K 8 SWS 
- Kurs der med. Terminologie K 2 SWS 
- Mikroskopisch-anatomischer Kurs K 5 SWS 
- Kurs der technischen Propädeutik (zahnmedizinische Propä-

deutik, incl. Grundlagen der Prävention, der dentalen Techno-
logie und der ärztlichen Gesprächsführung) 

K 18 SWS 

- Phantomkurs der Zahnersatzkunde I (inklusive Übungen zu 
präventiven u. konservierend-präprothetischen Maßnahmen) 

K 20 SWS 

- Phantomkurs der Zahnersatzkunde II K 18 SWS 
- Biochemiepraktikum P 5 SWS 
- Chemiepraktikum P 3 SWS 
- Physikpraktikum P 3 SWS 
- Physiologiepraktikum P 5 SWS 

 
(3) Für die naturwissenschaftliche Vorprüfung ist der erfolgreiche Abschluss des Physik-
praktikums und des Chemiepraktikums erforderlich. 



Für die Teilnahme am Phantomkurs der Zahnersatzkunde I ist der erfolgreiche Abschluss 
des Kurses der technischen Propädeutik erforderlich.  
Für die Teilnahme am Phantomkurs der Zahnersatzkunde II ist der erfolgreiche Abschluss 
des Kurses der technischen Propädeutik und des Phantomkurses der Zahnersatzkunde I 
erforderlich. 
Für die Teilnahme an den Physiologie- und Biochemiepraktika ist der erfolgreiche Ab-
schluss der naturwissenschaftlichen Vorprüfung erforderlich. 
Dies erfolgt durch eine Bescheinigung gemäß ZAppO (Anlage 1) . 

Klinisches Studium 

§ 16 
Studiengegenstand 

(1) Im klinischen Studium werden unter Vertiefung und Erweiterung des im vorklinischen 
Studium erworbenen Wissens auf den Gebieten der klinischen und klinisch-theoretischen 
Medizin grundlegende Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen vermittelt. 

(2) Im klinischen Studienabschnitt wird eine naturwissenschaftliche, klinische und bevölke-
rungsorientierte (Community Medicine / Dentistry) Ausbildung in Prävention, Diagnostik, 
Therapie und Rehabilitation von Gesundheitsstörungen vermittelt. Die Ausbildung umfasst 
folgende Stoffgebiete: 

- Community Medicine / Dentistry  
- Allgemeine und spezielle Pathologie 
- Allgemeinmedizin 
- Innere Medizin  
- Chirurgie 
- Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
- Hygiene einschließlich Gesundheitsfürsorge 
- Medizinische Mikrobiologie 
- Berufskunde 
- Geschichte der Medizin unter besonderer Berücksichtigung der Zahnheilkunde 
- Pharmakologie 
- Radiologie unter besonderer Berücksichtigung des Strahlenschutzes 
- Dermatologie 
- Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin 
- Rechtsmedizin 
- Pädiatrie 
- Augenheilkunde 
- Orthopädie  
- Psychologie,  
- Neurologie 
- Einführung in die Zahnheilkunde 
- Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (Oralmedizin) 
- Kiefer- und Gesichtschirurgie  
- Oralchirurgie 
- Implantologie 
- Zahnerhaltungskunde (incl. Primärprophylaxe, Kariologie, Endodontie)  
- Parodontologie  
- Kinderzahnheilkunde 
- Kieferorthopädie 
- Zahnersatzkunde (incl. Sekundär- und Tertiärprävention) 



- Alterszahnmedizin 
- Funktionslehre 
- Angewandte Informatik in der ZMK 
- Zahnärztliche Ergonomie und Arbeitswissenschaft 
- Klinische Werkstoffkunde 

§ 17 
Pflichtveranstaltungen im klinischen Abschnitt 

(1) Folgende Lehrveranstaltungen, die nicht gemäß ZAppO (§36 Abs. 1 a und 2) beschei-
nigt werden, sind im klinischen Studium zu absolvieren: 
 

- Medizinische Mikrobiologie mit praktischen Übungen  V/K 1/1 SWS 
- Allgemeine Chirurgie V 1 SWS 
- Allgemeine Pathologie V 4 SWS 
- Vitalmanagement V 1 SWS 
- Berufskunde V 1 SWS 
- Pädiatrie V 1 SWS 
- Einführung in die Zahnheilkunde V 1 SWS 
- Einführung in die Kieferorthopädie V 1 SWS 
- Geschichte der Medizin unter besonderer Berücksichtigung 

der Zahnheilkunde 
V 2 SWS 

- HNO V 2 SWS 
- Hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge V 3 SWS 
- Innere Medizin V 4 SWS 
- Kieferorthopädie I V 2 SWS 
- Kieferorthopädie II V 2 SWS 
- Ophthalmologie  V 1 SWS 
- Parodontologie V 3 SWS 
- Klinische Chemie V 1 SWS 
- Pharmakologie (einschl. Rezeptierkurs) V/K 3/1 SWS 
- Rechtsmedizin V 1 SWS 
- Spezielle Pathologie V 2 SWS 
- Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie I V 2 SWS 
- Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie II  V 2 SWS 
- Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I V 2 SWS 
- Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II V 2 SWS 
- Zahnerhaltungskunde I und II (einschl. Primärprophylaxe, Ka-

riologie, Endodontie, Kinderzahnheilkunde) 
V 4 SWS 

- Zahnersatzkunde I und II 
(einschl. Funktionslehre und klinische Werkstoffkunde) 

V 4 SWS 

- Radiologie V 1 SWS 

(2) Folgende Lehrveranstaltungen, für die eine Bescheinigung gemäß § 36 Abs. 1 b, c und 
Abs. 2 ZAppO ausgestellt werden, sind im klinischen Studium zu absolvieren: 

- Patho-histologischer Kursus K 1 SWS 
- Radiologischer Kurs mit besonderer Berücksichtigung des 

Strahlenschutzes 
K 2 SWS 

- Klinisch-chemische und -physikalische Untersuchungsmetho-
den  

K 2 SWS 

- Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde K 12 SWS 



- Parodontologie P 3 SWS 
- Kurs der kieferorthopädischen Propädeutik und Prophylaxe K 7 SWS 
- Operationskurs I (Extraktionskurs) K 2 SWS 
- Operationskurs II (Zahnärztl. Chirurgie) K 2 SWS 
- Kursus der kieferorthopädischen Behandlung I K 8 SWS 
- Kursus der kieferorthopädischen Behandlung II K 11 SWS 
- Kurs der Zahnerhaltungskunde I  

(incl. Parodontologie u. Kinderzahnheilkunde) 
K 16 SWS 

- Kurs der Zahnersatzkunde I K 16 SWS 
- Kurs der Zahnerhaltungskunde II  

(incl. Parodontologie u. Kinderzahnheilkunde) 
K 16 SWS 

- Kurs der Zahnersatzkunde II K 16 SWS 
- Dermatologie V/P 1/1 SWS 
- Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I und II incl. Parodontologie 

und Kinderzahnheilkunde 
V 4 SWS 

- Poliklinik der Zahnersatzkunde I und II V 4 SWS 
- Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I 

(Auskultando) 
P 2 SWS 

- Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II 
(als Blockpraktikum in der vorlesungsfreien Zeit) 

P 2 SWS 

- Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten III P 2 SWS 
- Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten IV P 2 SWS 
- Chirurgische Poliklinik P 1 SWS 

 

(3) Zulassungsvoraussetzung für den klinischen Studienabschnitt ist die bestandene 
zahnärztliche Vorprüfung. 

Das erfolgreiche Bestehen des Radiologischen Kurses mit besonderer Berücksichtigung 
des Strahlenschutzes ist Voraussetzung für die Teilnahme am: 

- Kurs der Zahnerhaltungskunde I/II incl. Parodontologie und Kinderzahnheilkunde 
- Operationskurs I/II, 
- Kurs der Zahnersatzkunde I/II 
- Praktikum der Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II/III/IV 
- Chirurgische Poliklinik 
- Kurs der kieferorthopädischen Behandlung I/II 

Das erfolgreiche Bestehen des Phantomkurses der Zahnerhaltungskunde ist Vorausset-
zung für die Teilnahme am: 

- Kurs der Zahnerhaltungskunde I/II incl. Parodontologie und Kinderzahnheilkunde 
- Operationskurs I/II, 
- Kurs der Zahnersatzkunde I/II, 
- Praktikum der Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II/III/IV 
- Chirurgische Poliklinik 
- Kurs der kieferorthopädischen Behandlung I/II 

Das erfolgreiche Bestehen des Kursus der kieferorthopädischen Propädeutik und Prophy-
laxe ist Voraussetzung für die Teilnahme am: 

- Kurs der kieferorthopädischen Behandlung I/II 

Das erfolgreiche Bestehen des Kursus der kieferorthopädischen Behandlung I ist Voraus-
setzung für die Teilnahme am: 

- Kurs der kieferorthopädischen Behandlung II 



Das erfolgreiche Bestehen des Praktikum der Parodontologie ist Voraussetzung für die 
Teilnahme am:  

- Kurs der Zahnerhaltungskunde I/II incl. Parodontologie und Kinderzahnheilkunde 
- Kurs der Zahnersatzkunde I/II, 

Das erfolgreiche Bestehen des Kurses der Zahnerhaltungskunde I incl. Parodontologie 
und Kinderzahnheilkunde ist Voraussetzung für die Teilnahme am: 

- Kurs der Zahnerhaltungskunde II incl. Parodontologie und Kinderzahnheilkunde 
- Kurs der Zahnersatzkunde II, 

Das erfolgreiche Bestehen des Kurses der Zahnersatzkunde I ist Voraussetzung für die 
Teilnahme am: 

- Kurs der Zahnerhaltungskunde II incl. Parodontologie und Kinderzahnheilkunde 
- Kurs der Zahnersatzkunde II, 

Das erfolgreiche Bestehen des Kurses (Auskultando) der Klinik und Poliklinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten I ist Voraussetzung für die Teilnahme am: 

- Operationskurs I/II 
- Kurs der Zahnerhaltungskunde I/II incl. Parodontologie und Kinderzahnheilkunde 
- Kurs der Zahnersatzkunde I/II. 

Das erfolgreiche Bestehen des Operationskurses I ist Voraussetzung für die Teilnahme 
am Operationskurs II. 

Schlussbestimmungen 

§ 18 
Schweigepflicht 

Die Studenten sind verpflichtet, im Rahmen des § 203 StGB und darüber hinaus Ver-
schwiegenheit zu wahren über Angelegenheiten, die ihnen im Rahmen des Studiums be-
kannt geworden sind und deren vertrauliches Behandeln vorgeschrieben ist oder sich aus 
der Natur der Angelegenheit ergibt. Eine Verpflichtungserklärung darüber ist im Studien-
dekanat aktenkundig zu machen. 

§ 19 
Praktikumsordnungen und Studienplan 

(1) Die Medizinische Fakultät wird ermächtigt, in Zusammenarbeit mit den beteiligten 
Fachbereichen Praktikumsordnungen zu erlassen, in denen spezielle und technische Be-
stimmungen für die Teilnahme an praktischen Lehrveranstaltungen im Rahmen des Studi-
ums der Zahnmedizin festgelegt werden. Die Praktikumsordnungen sollen insbesondere 
den Ablauf der Veranstaltungen, Art, Umfang und Anforderungen für die geforderten Ab-
schlussleistungen sowie Art und Umfang der Wiederholungen enthalten. Die Praktikum-
sordnungen bedürfen der Zustimmung des Fakultätsrates.  

(2) Der im Anhang beigefügte Studienplan ist nicht Teil der Studienordnung. Er dient den 
Studenten als Empfehlung für einen sachgerechten Aufbau des Studiums. Der Studien-
plan bedarf jedoch der Zustimmung des Fakultätsrates. 



§ 20 
Übergangsregelungen 

(1) Diese Studienordnung gilt für alle Studenten, auf die die ZAppO insgesamt Anwendung 
findet, soweit das für die Studenten keine Schlechterstellung bedeutet.  

(2) Die Studenten genießen Vertrauensschutz dahingehend, dass der Besuch der auf-
grund des bisherigen Studienplanes angebotenen Lehrveranstaltungen als ordnungsge-
mäßes Studium gilt. 

§ 21 
Inkrafttreten 

Diese Studienordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Studienordnung tritt die bisher gültige allgemeine Prakti-
kumsordnung vom 10.04.1995 außer Kraft.  

Greifswald, 21. Oktober 2002 

 

 

 

Der Rektor  
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